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WELTHANDELSORDNUNG

Bernhard Duijm, Helen Winter

Für eine neue Dimension der Handelspolitik
Der Freihandel als Grundprinzip der Welthandelsordnung wird in der Realität durch zahlreiche 
protektionistische Eingriffe spürbar behindert. Auch Maßnahmen staatlicher Wirtschaftspolitik, 
die nicht direkt der Handelspolitik zuzurechnen sind, weisen handelslenkende Effekte auf. Wo 

liegt in diesem Bereich internationaler Regelungsbedarf vor? Kann beispielsweise die 
Gemeinsame Wettbewerbspolitik der EG hier als Vorbild für das GATT dienen ?

Freihandel gilt in der vorherrschenden wissenschaftli
chen Theorie und auch in der offiziellen wirtschafts

politischen Praxis als die Welthandelsordnung, die am 
stärksten die allgemeine Wohlfahrt erhöht und daher ge
schützt werden muß. Doch seit mehreren Jahren, insbe
sondere mit Beginn der Wachstums- und Strukturschwä
che in den Industrieländern und der zunehmenden Kon
kurrenz der Schwellenländer, wenden sich immer mehr 
Länder vom Ideal des Freihandels ab.

In der laufenden Uruguay-Runde des GATT versuchen 
die Vertragsparteien, die in den letzten Jahren zu beob
achtenden Schwierigkeiten im internationalen Güteraus
tausch zu bewältigen. Diese Probleme sind unter ande
rem darauf zurückzuführen, daß die Regierungen dazu 
übergegangen sind, statt traditioneller handelspolitischer 
Instrumente wie Zölle, die in internationalen Abkommen 
geregelt sind, neue Methoden zur Handelsbeeinflussung 
einzusetzen, für die bisher keine internationalen Rege
lungen bestehen.

Die außenwirtschaftliche Verflechtung der Volkswirt
schaften hat sich in den letzten Jahrzehnten intensiviert. 
Durch diese Öffnung der Volkswirtschaften wirkt sich fast 
jede wirtschaftspolitische Maßnahme eines Staates auf 
die Handelsbeziehungen und damit auf die wirtschaftli
che Situation anderer Länder aus, woraus sich ein inter
nationaler Regelungsbedarf für solche Maßnahmen 
ableitet. Welche von diesen Maßnahmen zur Handelspo- 
litik gerechnet werden, die nach allgemeiner Auffassung 
international geregelt werden sollte und auch schon seit 
langem geregelt wird, ist in der Theorie und wirtschafts
politischen Praxis nicht unumstritten. Eine fehlende ein-
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deutige Abgrenzung von Handelspolitik führt zu zahlrei
chen Problemen, die durch die Vielfalt möglicher binnen- 
und außenwirtschaftlicher Ziele und die Vielzahl von Trä
gern der Handelspolitik noch verstärkt werden.

Die Handelspolitik gehört zu den Bereichen der Wirt
schaftspolitik, deren Ausgestaltung auf nationaler und 
internationaler Ebene zahlreichen verschiedenen Akteu
ren obliegt. Träger der Außenhandelsordnungspolitik 
sind nicht nur die nationalen Gesetzgeber, sondern auch 
weltweite internationale Organisationen und regionale 
handelspolitische Integrationsräume mit verschiedenen 
Abstufungen wie Präferenzzonen, Freihandelszonen und 
Zollunionen. Die regionalen Organisationen bestimmen 
den ordnungspolitischen Rahmen für die Handelspolitik 
ihrer Mitgliedstaaten. Besitzen sie darüber hinaus einen 
supranationalen Charakter wie z. B. Zollunionen, so tre
ten sie als eigenständige Akteure neben den entspre
chenden Organen der Mitgliedsländer oder sogar statt 
dieser in der Außenhandelsprozeßpolitik auf.

Internationale Handelspolitik

Das GATT als internationales Abkommen bildet den 
ordnungspolitischen Rahmen für die Handelspolitik der 
an ihm beteiligten Staaten mit der Zielsetzung, einen 
möglichst freien Welthandel herzustellen. Hierzu haben 
die Vertragsparteien nicht-tarifäre Handelshemmnisse 
grundsätzlich verboten und sich auf den Abbau von Zöl
len geeinigt. Die bisherigen Verhandlungsrunden des 
GATT führten zu einer deutlichen Senkung der Zölle und 
zu einer Intensivierung des Welthandels.

In vielen Industriestaaten wuchs allerdings bedingt 
durch sinkende Wachstumsraten und Anpassungspro
bleme die Bereitschaft zu protektionistischen Maßnah
men. Die Regierungen suchten innerhalb der GATT-Ord- 
nung nach Möglichkeiten zur Einschränkung der Importe 
ihrer Staaten. Dadurch gewannen die im GATT vorgese
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WELTHANDELSORDNUNG

henen Ausnahmeregelungen stark an Bedeutung. Es 
wurden ganze Sektoren -teilweise unter Mitwirkung des 
GATT -  von den GATT-Prlnzipien ausgenommen bzw. 
diesen Prinzipien nicht unterworfen (Landwirtschaft).

Darüber hinaus wurden Schutzmaßnahmen ergriffen, 
die entweder nicht mit dem Wortlaut des GATT vereinbar 
sind oder zumindest seinem Geist widersprechen. Insbe
sondere nahmen die nlcht-tarlfären Hemmnisse, hierbei 
vor allem die „Grauzonenmaßnahmen“ , seit einiger Zeit 
deutlich zu. Das wurde auch deshalb möglich, weil die 
Regelungen des GATT teilweise nicht eindeutig sind und 
Interpretationsspielräume zulassen. Auch bei den Instru
menten der Handelspolitik, deren Einsatz das GATT un
tersagt, wie z. B. mengenmäßige Beschränkungen, Ex
portsubventionen etc., kommt es zur Durchbrechung die
ser Verbote, teilweise sogar mit Zustimmung bzw. unter 
Mitwirkung des GATT (z. B. Welttextilabkommen).

Beschränkungen des Handels

Um den Vertragsparteien in ungünstigen wirtschaftli
chen Situationen die Möglichkeit zu geben, sich gegen
über den Auswirkungen des Außenhandels abschirmen 
zu können, erlaubt das GATT die in der Regel befristete 
Wiedereinführung von bestimmten protektionistischen 
Maßnahmen. Derartige Ausnahmen sind bei Zahlungsbi
lanzkrisen (Art. XII), bei „unvorhergesehenen Entwick
lungen“ (Art. XIX) und zur Wahrung der „öffentlichen Si
cherheit“ (Art. XXI) vorgesehen.

Entwicklungsländer sind von den GATT-Bestim- 
mungen weitestgehend befreit (Art. XVIII und Art. 
XXXVI): Sie dürfen auf der Grundlage des Infant-Indus- 
try-Arguments weitreichende Schutzmaßnahmen ergrei
fen, dürfen sich gegenseitig Präferenzen einräumen 
(Nichtbeachtung des Meistbegünstigungsprinzips) und 
müssen für Präferenzen der Industriestaaten keine Ge
genleistung erbringen (Verzicht auf Reziprozität). Die 
Vertragspartner des GATT akzeptieren also in zwei Aus
nahmesituationen eine Abkehr vom Prinzip des freien 
Welthandels:

□  temporär zur Überwindung von „Notfällen“ ;

□  dauerhaft bei ungleichem Entwicklungsniveau der 
Handelspartner1.

Häufig reichen die Ausnahmeregelungen des GATT 
nicht aus, um die protektionistischen Interessen zu legali
sieren, so daß die Staaten unter dem Deckmantel ande
rer politischer Zielsetzungen auf „handelspolitische Maß

1 Vgl. H. W e r n e r :  Das GATT heute: Die Ausnahme als Regel, in: 
Die Neuordnung des GATT: Regeln für den weltwirtschaftlichen Struk
turwandel und Technologietransfer (Beihefte der Konjunkturpolitik), 
Berlin 1987, S. 51.

nahmen außerhalb der Handelspolitik“ ausweichen. Hier
unter fallen beispielsweise entwicklungspolitische Aktio
nen, die In Wirklichkeit nichts anderes sind als versteckte 
Exportsubventionen. In neuerer Zeit gewinnt das Umwelt
schutzargument zur Einführung von Importrestriktionen 
immer mehr an Bedeutung. Darüber hinaus ergreifen die 
Staaten häufig auch andere Maßnahmen staatlicher 
Wirtschaftspolitik, die sich auf den Außenhandel negativ 
auswirken. So wird z. B. die Währungspolitik immer wie
der zu handelspolitischen Zwecken eingesetzt.

Trotz umfangreicher Privatisierungen in einigen Indu
striestaaten ist der Anteil der öffentlichen Hand an der 
Gesamtnachfrage nicht unwesentlich. Solange der Staat 
bei seinen Käufen die inländischen Anbieter bevorzugt 
und sich nicht wie ein privater Wirtschaftsteilnehmer 
wettbewerblich verhält, geht auch hiervon eine Beein
trächtigung des freien Handels aus. Aber auch die Unter
nehmer verhalten sich nicht immer gemäß den Prinzipien 
eines freien Wettbewerbs. Ihre Wettbewerbsbeschrän
kungen (z. B. durch internationale Kartellbildung) führen 
nicht selten -gewollt oder unabsichtlich -z u  Behinderun
gen des Welthandels.

Um weitere Beschränkungen des Welthandels zu ver
meiden, müßte daher zunächst der Begriff Handelspolitik 
breiter gefaßt werden und bisher nicht erfaßte wirt
schaftspolitische Bereiche mit handelsbeeinflussenden 
Wirkungen sollten einer internationalen Regelung unter
worfen werden. Ein hieraus abzuleitender Forderungska
talog umfaßt folgende Aspekte:

□  Eindämmung der legalen Möglichkeiten zur Ein
schränkung des Freihandels;

□  keine Vermengung der Handelspolitik mit neuen wirt- 
schafts- und gesellschaftspolitischen Zielsetzungen;

□  Schaffung klarer außenhandelspolitischer Kompe
tenzen;

□  International verbindliche Regeln für handelspoliti
sche Substitute;

□  Einführung einer internationalen Wettbewerbspolitik;

Ausnahmeregelungen im GATT

Viele der im GATT vorgesehenen Ausnahmeregelun
gen sind in der praktischen Wirtschaftspolitik nicht geeig
net, die mit ihnen beabsichtigten Ziele tatsächlich zu er
reichen. So führt der temporäre Schutz einzelner Bran
chen eher zu einer Verschlechterung ihrer internationa
len Wettbewerbsfähigkeit, anstatt diese wiederherzustel
len. Hierdurch wird der notwendige Strukturwandel verzö
gert und möglicherweise eine andauernde Protektion ein
geleitet.
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Die zahlungsbilanzmotivierten Schutzargumente wa
ren zu Zeiten fester Wechselkurse verständlich, sind aber 
bei den heutigen flexiblen Wechselkursen obsolet. Es ist 
erstaunlich, daß auch heute noch in allen einschlägigen 
internationalen Verträgen große Nachsicht gegenüber 
den Ländern geübt wird, die aufgrund von Zahlungsbi
lanzstörungen protektionistische Maßnahmen ergreifen2.

Ein weiterer Grund für die Forderung nach einer weit
gehenden Reduzierung der Ausnahmeregelungen ist 
darin zu sehen, daß diese Regelungen häufig nicht mit 
den Zielsetzungen des GATT übereinstimmen. So wider
spricht die Sonderstellung der Agrarwirtschaft eindeutig 
den Interessen vieler Entwicklungsländer, während ge
rade diese Staaten eine bevorzugte Behandlung inner
halb des GATT genießen. Die Ausnahmeregeln des 
GATT sind damit schon in sich nicht konsistent und unter
laufen die Intention des GATT. Folglich müssen sie wei
testgehend abgeschafft werden und ihrem Namen gemäß 
auf tatsächliche Ausnahmesituationen beschränkt wer
den.

Versteckte Handelspolitik

Zur Verfolgung handelspolitischer Interessen bedie
nen sich die Regierungen verstärkt auch solcher Maß
nahmen, deren handelsbeeinflussende Wirkung nicht of
fensichtlich ist. Schutzargumente aus Gründen des Um
weltschutzes spielen neuerdings eine immer größere 
Rolle. Insbesondere bei nationalen „Alleingängen“ beim 
Ergreifen solcher Schutzmaßnahmen, die ohne nachtei
lige Effekte für die eigene Wirtschaft sind, stellt sich die 
Frage, ob es sich hier nicht einfach um Öko-Protektionis
mus handelt. Damit ist wohl vor allem dann zu rechnen, 
wenn die Verletzung der Umweltbestimmungen des Im
portlandes dort zu keinerlei direkten oder indirekten Um
weltbeeinträchtigungen führt. In einem vor kurzem ergan
genen Schiedsspruch hat das GATT betont, daß die na
tionalen Umweltschutzgesetze nicht dazu mißbraucht 
werden dürfen, den internationalen Warenaustausch zu 
behindern3.

Häufig verstecken sich auch hinter entwicklungshilfe
politischen Maßnahmen handelspolitische Interessen. 
Hierzu gehören z. B. die gebundenen Exportkredite an 
Entwicklungsländer, die Zinssubventionen enthalten und 
deren eigentliches Ziel es ist, die Exportwirtschaft des 
Geberlandes zu fördern. Die OECD hat schon mehrmals 
den Versuch unternommen, diesen Mißstand abzubauen 
und auf eine deutliche Trennung zwischen Entwicklung
shilfepolitik und Exportförderungspolitik ihrer Mitglied
staaten hinzuwirken4.

Innerhalb des GATT haben sich die Vertragsparteien 
verpflichtet, Subventionen, die nicht primär handelspoli

tisch ausgerichtet sind, sondern z. B. aus sozial- oder re
gionalpolitischen Motiven gewährt werden, dem GATT- 
Sekretariat zu melden, da sie im Gegensatz zu den rei
nen Exportsubventionen nicht verboten sind (Art. XVI). 
Hierdurch soll vermieden werden, daß sie zu handelspoli
tischen Zwecken mißbraucht werden. Jedoch ist nicht 
auszuschließen, daß sie handelsverzerrend wirken. Es 
zeigt sich, daß wirtschaftspolitische Maßnahmen unab
hängig von den Motiven, die ihnen zugrunde liegen, einer 
internationalen Regelung bedürfen, wenn sie sich auf den 
internationalen Handel auswirken.

Handelspolitik der EG

Zu den traditionellen Trägern der Handelspolitik, natio
nalen Regierungen und Parlamenten, sind immer mehr 
internationale bzw. supranationale Organisationen hinzu
gekommen. Hieraus resultiert ein nicht unerhebliches 
Konfliktpotential. Gerade am Beispiel der EG zeigt sich 
diese Problematik besonders deutlich.

Die Durchführung der handelspolitischen Prozeßpoli
tik liegt prinzipiell bei den EG-Organen, dennoch haben 
die Mitgliedstaaten weiterhin handelspolitische Be
fugnisse. Die Außenwirtschaftsgesetze der Mitgliedstaa
ten und deren bestehende bilaterale und multilaterale 
handelspolitische Bindungen sind weder bei der Grün
dung der EWG noch nach Ende der Übergangszeit außer 
Kraft gesetzt worden5.

Aus der unvollständigen Übertragung der handelspoli
tischen Kompetenzen auf die Gemeinschaft resultieren 
Schwierigkeiten. So leiten z. B. Frankreich und Italien aus 
dem Fehlen einer entsprechenden Regelung im EWG- 
Vertrag ein Recht ab, mit Drittstaaten Exportselbstbe
schränkungsabkommen abzuschließen6. Von dieser 
Möglichkeit machen sie vor allen Dingen dann Gebrauch, 
wenn es ihnen nicht gelingt, ihre Interessen in den EG-Or- 
ganen durchzusetzen. Mit der Vollendung des Binnen
marktes könnten die protektionistischen Länder versu
chen, ihre dann nicht mehr effizienten nationalen Schutz

2 Vgl. H. W i l l g e r o d t :  Handelsschranken im Dienste der Wirt
schaftspolitik, Düsseldorf und Bonn 1962, S. 22; H. Gr ö ne r iW an d -  
lungen in der Handelspolitik, in: H. G r ö n e r ,  A. S c h ü l l e r  
(Hrsg.): Internationale Wirtschaftsordnung, Stuttgart und New York 
1978, S. 40.

3 Vgl. M. B e i s e :  OpferfürdenFreihandel,in:D ieZeitvom 21.Fe
bruar 1992, Nr. 9, S. 36; „Das Gatt warnt vor grünem Protektionismus“ , 
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 12. 2. 1992, Nr. 36, S. 11.

4 Vgl. Trennung von Entwicklungs- und Exportförderung, in: Neue 
Zürcher Zeitung, Fernausgabe vom 14. 11. 1991, Nr. 264; 
D. C h e n e y :  Die Exportkreditabkommen der OECD, in: Finanzie
rung & Entwicklung, 22. Jg. (1985), H. 3, S. 35-38.

5 Vgl. B. B e u t l e r  u. a.: Die Europäische Gemeinschaft. Rechts
ordnung und Politik, Baden-Baden 1979, S. 436.

6 Vgl. Th. O p p e r m a n n :  Europarecht, München 1991, S. 648.
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maßnahmen auf die EG-Ebene zu übertragen, so daß die 
Gemeinschaft insgesamt protektionistischer würde7.

Nationale Kompetenzebenen

Obwohl sich die handelspolitische Kompetenz von den 
nationalen Staaten auf die EG-Organe verlagert hat 
(Art. 113 EWGV), gibt es gerade in den protektionisti
schen Staaten Italien und Frankreich eigene Außenhan
delsministerien, wobei interessanterweise das französi
sche erst 1974, also nach Ende der im EWG-Vertrag vor
gesehenen Übergangszeit, d. h. nach Inkrafttreten der 
Gemeinsamen EG-Handelspolitik, gegründet wurde. In 
anderen Staaten, wie Belgien, Dänemark und Großbri
tannien, fällt die außenhandelspolitische Kompetenz ei
nem anderen Ministerium zu, welches dieses Aufgaben
feld in seinem Namen führt. Dagegen besitzen Deutsch
land sowie die Niederlande und Luxemburg keine Mini
sterien, denen die Außenhandelspolitik namentlich zuge
ordnet Ist8.

Die Nichtexistenz eines solchen Ministeriums kann zu 
Problemen bei der Formulierung einer nationalen Han
delspolitikführen. Aus politischen Gründen nimmt derzeit 
in der Bundesrepublik das Auswärtige Amt eine eher pro
tektionistische Haltung ein, während sich das Wirt
schaftsministerium vehement gegen den Protektionis
mus wehrt9. Das starke Eintreten gegen den Protektionis
mus hat aber möglicherweise nur eine Alibifunktion, weil 
die entscheidende Außenhandelspolitik auf EG-Ebene 
vom Ministerrat der Außenminister formuliert wird.

Durch die föderative Struktur einzelner Mitgliedstaa
ten, z. B. der Bundesrepublik, ergeben sich handelspoliti
sche Aktivitäten der einzelnen Bundesländer, Indem sie 
beispielsweise für ihre eigene Wirtschaft Messen im Aus
land finanzieren oder subventionieren. Die verantwortli
chen Landespolitiker benutzen diese Form der Handels
politik möglicherweise dazu, für ihr Bundesland einen po
sitiven Handelsbilanzsaldo gegenüber wichtigen Han
delsnationen auszuweisen, während die Bundesrepublik 
insgesamt einen negativen Saldo aufweist10. Diese Maß
nahmen sind dennoch von untergeordneter Bedeutung 
und nicht mit den Bestrebungen in Belgien zu ver
gleichen, wo die gesamte nationale außenhandelspoliti-

7 Vgl. J. M o l s b e r g e r :  Hemmnisse der internationalen Koordi
nation der Wirtschaftspolitik in der EG: Das Beispiel EG-Außenhan- 
delspolitik, in: Schriften des Vereins für Socialpolitik, Band 198, Pro
bleme der internationalen Koordination der Wirtschaftspolitik 1990, 
S. 146.

8 Vg. EG-Kommission: Öffentliche Aufträge und europäischer Binnen
markt, Reihe „Europäische Dokumentation“ , Luxemburg 1988, An
hang.

9 Vgl. W. E n g e l s :  Chip,Chip, Hurra!, in: Wirtschaftswoche vom 
18. 10. 1991, Nr. 43, S. 194.

10 Vgl. Äußerungen im Landtagswahlkampf 1992 In Baden-Württem
berg, die den Handelsbilanzüberschuß dieses Bundeslandes gegen
über Japan betreffen.
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sehe Kompetenz vom Zentralstaat auf die Regionen über
tragen werden soll11.

Die Verlagerung handelspolitischer Kompetenzen auf 
untergeordnete Gebietskörperschaften birgt die Gefahr, 
daß regionale und damit häufig auch sektorale protektio
nistische Interessen stärker durchgesetzt werden. Um 
diese Gefahr einzudämmen, müßte die Handelspolitik 
auf zentralstaatlicher oder supranationaler Ebene ange
siedelt sein. Aber gerade eine supranationale Regelung 
kann nur dann erfolgen, wenn die Mitgliedstaaten zu ei
nem politischen Souveränitätsverzicht bereit sind.

Verzicht auf Substitute

Gleiche Effekte wie durch den Einsatz traditioneller 
handelspolitischer Instrumente (Zölle und Kontingente) 
können auch durch währungspolitische Maßnahmen er
zielt werden. So ersetzt beispielsweise ein System multi
pler Wechselkurse für Importgüter ein differenziertes Im
portzollsystem12. Aus diesem Grund fordert der Artikel XV 
des GATT die Beachtung der IWF-Statuten, die den Ein
satz der Währungspolitik zur Erreichung handelspoliti
scher Ziele einschränken. Die IWF-Übereinkunft verbie
tet ungerechtfertigte Wechselkursmanipulationen, z. B. 
eine Unterbewertung der eigenen Währung zur Export
steigerung (Art. IV) oder den Einsatz multipler Wechsel
kurse (Art. VIII). Gleichzeitig untersagt der IWF handels
politische Beschränkungen, mit denen währungs- oder 
zahlungsbilanzpolitische Ziele erreicht werden sollen. 
Dennoch wird manchen Ländern, insbesondere in Süd
ostasien, immer wieder vorgeworfen, mittels Unterbewer
tung ein Währungsdumping zu betreiben13.

Den Importzöllen vergleichbare Wirkungen ergeben 
sich auch bei spezifischen Verbrauchsteuern auf Güter, 
die im Inland nicht hergestellt werden (z. B. Kaffee- und 
Teesteuer in der Bundesrepublik). Hiermit wird zwar nicht 
gegen den GATT-Grundsatz verstoßen, gleichartige in
ländische und ausländische Produkte einheitlich zu be
steuern (Art. III), dennoch resultiert aus solchen Steuern 
möglicherweise ein Schutz für Inländische Produzenten 
von Substitutionsgütern.

Das GATT berücksichtigt also durchaus nicht nur sol
che Instrumente, die direkt der Handelspolitik zugeordnet

"  Vgl. M. S t a b e n o w :  Der ewige Sprachenstreit lähmt die belgi
sche Politik, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 19. 11. 1991, 
Nr. 269.

12 Vgl. J. B l a c k :  Zollargumente, in: K. R o s e  (Hrsg.):Theo
rie der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, Köln und Berlin 1966, 
S. 361; F. L u t z :  Offene und verschleiert multiple Wechselkurse, in: 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Bd. 184 (1970), S. 425- 
432.

13 Vgl. Erster Währungsbericht des US-Schatzamtes, in : Neue Zürcher 
Zeitung, Fernausgabe vom 27. 10.1988.
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werden können, sondern auch andere Maßnahmen staat
licher Wirtschaftspolitik, die sich auf den Außenhandel 
auswirken. Allerdings müssen die noch vorhandenen 
Lücken entweder im GATT selbst oder in neuen Abkom
men beseitigt werden, damit der Substituierbarkeit ver
schiedener Instrumente genügend Rechnung getragen 
wird.

Internationale Wettbewerbspolitik

In den letzten Jahren wurde die Forderung nach einer 
internationalen Wettbewerbspolitik immer lauter14. Mit 
dieser sollen vor allem Wettbewerbs- und handelsbe
schränkende Praktiken weltweit agierender Großunter
nehmen besser verfolgt und verhindert werden können. 
Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, daß auch 
die nationalen Wettbewerbsordnungen dazu beitragen 
können, die Errichtung von privaten Handelshemmnis
sen zu erleichtern.

In vielen Ländern wird eine Wettbewerbspolitik ver
folgt, die es den eigenen Exporteuren ermöglicht, gegen 
das Ausland gerichtete Wettbewerbsbeschränkungen 
einzusetzen’5. So erlauben die meisten Staaten ihren Un
ternehmen, Exportkartelle zu bilden, selbst wenn im In
land ein Kartellverbot besteht. Gerade diese bewußte 
Lücke ermöglicht das handelspolitische Instrument der 
Gegenwart, die sogenannten Freiwilligen Exportselbst
beschränkungsabkommen. Es ist den GATT-Vertrags
parteien nämlich gestattet, ihren Wirtschaftsteilnehmern 
solche wettbewerbsbeschränkenden Verhaltensweisen 
zu erlauben, die dieselben Effekte haben wie staatliche

Handelshemmnisse16. Teilweise kommen diese Export
selbstbeschränkungsabkommen sogar unter staatlicher 
Beteiligung zustande. Zwar verbietet das GATT in Fällen 
mit staatlicher Beteiligung solche Abkommen, die staatli
che Teilnahme an diesen Verträgen zur Reduzierung des 
Exports ist aber oft nicht zu erkennen und ohnehin für die 
ökonomischen Folgen dieser Abkommen nicht relevant17.

Aber auch die Wettbewerbspolitik, die sich nicht auf 
Außenhandelstransaktionen bezieht, kann handels- und 
vor allem importbeschränkend wirken. So führt der mas
sive Einsatz von Vertriebsbindungen tendenziell dazu, 
daß im potentiellen Importland neuen Anbietern der 
Marktzugang versperrt ist. Der gleiche Effekt tritt ein, 
wenn die betreffenden Branchen vertikal integriert sind 
und somit neue Anbieter von den Absatzwegen ausge
schlossen bleiben. In derartigen Fällen erläßt zwar nicht 
der Gesetzgeber Handelsbeschränkungen, aber er er
laubt durch die Duldung einer vertikalen Konzentration, 
von Ausschließlichkeitsbindungen oder des selektiven 
Vertriebs, daß bestehende Unternehmen den Marktzutritt 
für neue und damit insbesondere auch ausländische An-

14 Vgl. O. S c h l e c h t :  Europäische Champions gegen die gelbe 
Gefahr?, in: Wirtschaftswoche vom 13. 12. 1991, Nr. 51, S. 43; 
W. K a r t t e :  „Super-Gau droht“ , in: Wirtschaftswoche vom
13. 7. 1990, Nr. 29, S. 24.

15 Vgl. J. D a v i d o w :  The Relationship between Anti-Trust Laws 
and Trade Laws in the United States, in: The World Economy, Vol. 14, 
Nr. 1, März 1991, S. 39.

16 Vgl. J. M o l s b e r g e r ,  A. K o t i o s :  Ordnungspolitische Defi
zite des GATT, in: ORDO, Bd. 41 (1990), S. 101 f.

'7 Vgl. C. B o o n e k a m p :  Freiwillige Exportbeschränkungen, in: 
Finanzierung & Entwicklung, 24. Jg. (1987), H. 4, S. 3.
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bieter erschweren oder unmöglich machen. Japan gilt als 
ein Markt, dessen Vertriebssystem im Ausland als massi
ves nicht-tarifäres Handelshemmnis angesehen wird18.

Hier könnte eine Wettbewerbspolitik, die stärker gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen vorgeht, gleichzeitig eine 
Marktöffnung für ausländische Anbieter bewirken. Dane
ben muß auch die öffentliche Hand staatliche Marktzu
gangsbeschränkungen, die zum Schutz etablierter Unter
nehmen bestehen, weitestgehend abbauen, da auch sie 
indirekt oder direkt importerschwerend wirken.

Langfristig wäre eine weltweit einheitliche Wettbe
werbspolitik anzustreben. Als Zwischenstufe bietet sich 
zumindest eine Koordinierung wesentlicher Wettbe
werbsbestimmungen der einzelnen Staaten an, um zu 
verhindern, daß staatliche Handelsliberalisierung durch 
den Aufbau privater Handelshemmnisse konterkariert 
wird und so den internationalen Warenaustausch beein
trächtigt. Erfolge auf diesem Gebiet sind bisher allerdings 
nur ansatzweise zu verzeichnen. Es besteht somit wenig 
Hoffnung auf eine baldige Verbesserung der Situation19.

Die EG -  ein Vorbild?

Die hier gezeigte Substituierbarkeit beispielsweise 
des handelspolitischen Instrumentariums durch private 
Wettbewerbsbeschränkungen ist im Vertragswerk der 
EG in größerem Umfang als im GATT berücksichtigt. Im 
innergemeinschaftlichen Güterverkehr sind im Prinzip 
sämtliche Handelshemmnisse verboten. Um den inner
gemeinschaftlichen Handel wirksam zu liberalisieren, 
mußten daher auch handelspolitische Ersatzmaßnah
men in den Vertrag aufgenommen werden.

Die Gemeinsame Wettbewerbspolitik soll dafür sor
gen, daß die Abschaffung staatlicher Handelshemmnisse 
im innergemeinschaftlichen Verkehr nicht durch private 
Handelsrestriktionen konterkariert wird (Art. 85-90)20. 
Darüber hinaus regelt die EG auch weitere Politikberei
che, die auf den innergemeinschaftlichen Güterverkehr 
ebenfalls Einfluß haben können (steuerliche Einfuhrrege
lung, Subventionen, Diskriminierung im Verkehrswesen 
etc.). So verbietet der Artikel 95 EWG-Vertrag die Anwen
dung von Verbrauchsteuern als Ersatz für sonstige Han

18 Vgl. M. M a t s u s h i t a :  The Role of Competition Law and Policy 
in Reducing Trade Barriers in Japan, in: The World Economy, Vol. 14, 
Nr. 2, Juni 1991, S. 185.

19 Vgl. M. M e n d e s :  Antitrust in a World of Interrelated Econo
mies, Brüssel 1991, S. 40 ff.

20 Vgl. E.-J. M e s t m ä c k e r :  Europäisches Wettbewerbsrecht, 
München 1974, S. 48, mit Hinweis auf den Spaak-Bericht.

2' Vgl. für die Abstimmungsprobleme zwischen den EG-Generaldirek- 
tionen Wettbewerb und Außenhandel: P. M o n t a g n o n :  Thetrade 
policy connection, In: P. M o n t a g n o n  (Hrsg.): European Competi
tion Policy, London 1990, S. 76 ff.

delshemmnisse, aber eben nur für Produkte aus EG- 
Staaten.

Die Regelungsintensität ist in den einzelnen Politikfel
dern unterschiedlich. Als bislang nur von „gemeinsamem 
Interesse“ wird die Wechselkurspolitik und damit die 
Währungspolitik der einzelnen Mitgliedsländer im EWG- 
Vertrag (Art. 107) betrachtet. Damit fehlt eine wichtige 
Voraussetzung für die Schaffung eines von Handels
schranken wirklich freien Gemeinsamen Marktes. Der 
Gemeinsame Markt ist auch dadurch gefährdet, daß die 
Mitgliedstaaten auch heute noch im Falle von Zahlungs
bilanzkrisen ihre Importe -  auch aus anderen EG-Län- 
dern -  beschränken können (Art. 108 f.).

Zwischenlösung anstreben

Wie innerhalb der EG ist als Endziel auch für die inter
nationale Handelspolitik ein ordnungspolitischer Rah
men anzustreben, der für handelsprozeßpolitische Maß
nahmen aller Art, die in aller Regel den Protektionismus 
fördern, keinen Raum mehr läßt. Dies hätte die weitrei
chende Konsequenz, daß die wirtschaftspolitische Sou
veränität der Nationalstaaten stark eingeschränkt wird. 
Zu diesem Autonomieverlust dürften die Staaten weltweit 
in absehbarer Zeit nicht bereit sein, wie das Festhalten ei
niger EG-Mitgliedstaaten an wirtschaftspolitischer Ent
scheidungsfreiheitzeigt. Wenn schon die EG mit ihren re
lativ homogenen Mitgliedstaaten Schwierigkeiten bei der 
Durchsetzung einer einheitlichen Politik hat, ist im Rah
men des GATT mit noch viel größeren Schwierigkeiten zu 
rechnen.

Als Zwischenlösung bietet sich daher die internatio
nale Koordination des weitgefaßten handelspolitischen 
Instrumentariums an, um dem Ziel des Freihandels näher 
zu kommen. Zunächst müssen die zahlreichen situa- 
tions- und branchenspezifischen Ausnahmen von den li
beralen Handelsprinzipien und die Sondervorschriften 
abgebaut werden. Als Voraussetzung dafür muß die Han
delspolitik auf nationaler bzw. supranationaler Ebene 
(EG) koordiniert werden, da es eine Vielzahl von staatli
chen Trägern der Wirtschaftspolitik mit außenwirtschaft
licher Tragweite gibt. Es ist erforderlich, daß alle diese 
Träger eine konsistente wirtschaftspolitische Gesamt
konzeption verfolgen21.

In der aktuellen Uruguay-Runde des GATT sind diese 
Zusammenhänge nur teilweise Gegenstand der Ver
handlungen. Zur Zeit begnügt man sich weitestgehend 
mit Reformen innerhalb der bestehenden GATT-Ordnung 
zur Sicherung des Welthandels, doch langfristig oder so
gar mittelfristig wird es erforderlich sein, an eine Reform 
des GATT zu denken, das dann alle für den Außenhandel 
relevanten Teilbereiche der Wirtschaftspolitik umfaßt.
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